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Einleitung 

1984 trat der neue peruanische Cödigo Civil in Kraft und löste seinen Vor-
gänger von 1936 ab. Dem gingen fast 20 Jahre Vorbereitung durch zahlrei-
che Kommissionen voraus. Bedeutende Änderungen brachte das neue 
Gesetz vor allem in seinem 10. Buch über das internationale Privatrecht. In 
seinen vier Titeln behandelt es den Allgemeinen Teil des IPR, die interna-
tionale Zuständigkeit der peruanischen Gerichte, den Besonderen Teil des 
IPR und die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidun-
gen. 

Gut 20 Jahre nach Inkrafttreten der Neuregelung bietet sich eine einge-
hende Analyse des peruanischen IPR an. Neben dem Gesetzestext können 
nunmehr die auf das neue Gesetz bezogene Literatur und Rechtsprechung 
der vergangenen Jahre untersucht werden. Gegenstand dieser Arbeit ist das 
IPR im eigentlichen Sinn und die Anerkennung und Vollstreckung auslän-
discher Entscheidungen. Die Normen über die internationale Zuständigkeit 
peruanischer Gerichte werden nur dargestellt, soweit es im Zusammenhang 
mit den übrigen Gebieten erforderlich ist. 

Allgemeiner und Besonderer Teil des IPR werden unter Einbeziehung 
von Literatur und Rechtsprechung dargestellt. Zu Streitfragen erfolgt die 
Argumentation in erster Linie anhand der peruanischen Quellen. Gegebe-
nenfalls wird auch rechtsvergleichend argumentiert und begründet. Ziel 
dieser Arbeit ist es gleichwohl nicht, das peruanische IPR aus der Perspek-
tive eines viel weiter entwickelten Systems wie etwa des deutschen grund-
legend neu auszulegen, es gleichsam „neu zu erfinden". 

Die peruanische Rechtsprechung ist nur sehr unzureichend erfasst. Die 
Suche nach veröffentlichten und unveröffentlichten peruanischen Entschei-
dungen in Peru ist sehr aufwendig. Nach einem Forschungsaufenthalt in 
Peru konnten ungefähr 50 relevante internationalprivatrechtliche Entschei-
dungen in dieser Arbeit berücksichtigt werden. Sie fuhren in einigen Berei-
chen, insbesondere hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Entscheidungen und im Ehegüterrecht, zu neuen Schlüssen. 
Allein eine Untersuchung der Lehre und des Gesetzestextes hätte dies nicht 
erlaubt. 



Kapitel 1 

Geschichte, Quellen und Rechtswesen in Peru 

Die Rechtsordnung Perus ist - im Einklang mit der überwiegenden Mehr-
heit der Rechtsordnungen Lateinamerikas - traditionell durch das romani-
sche Recht geprägt1. In den letzten Jahrzehnten hat die Rechtsvergleichung 
erheblich an Einfluss gewonnen2. Bezugspunkte sind dabei weiterhin in 
erster Linie die kontinentaleuropäischen Staaten, zusätzlich jedoch werden 
die Entwicklungen in den USA und in den lateinamerikanischen Ländern 
beobachtet. Trotz des nicht zu vernachlässigenden Einflusses der chine-
sisch- und der japanischstämmigen Einwanderer im Rechts- und Wirt-
schaftsleben lassen sich keine Spuren ostasiatischer Rechtsordnungen im 
peruanischen Recht finden. Auch die Einflüsse der Rechte der autochtho-
nen Ketschua- und Aymarakulturen im staatlichen Recht sind sehr gering3. 

I. Ältere Kodifikationen 

Nach der peruanischen Unabhängigkeitserklärung durch General San Mar-
tin am 28. Juli 18214 und der 1824 faktisch erreichten Unabhängigkeit gal-
ten zunächst die spanischen Gesetze fort5. Doch schon bald bemühte sich 
die junge Republik im Einklang mit den übrigen unabhängig gewordenen 
Republiken in Lateinamerika um eigenständige Kodifikationen. Starke 
innen- und außenpolitische Konflikte - im Rahmen der Konföderation mit 
Bolivien galt zwischenzeitlich ein bolivianisches Gesetzbuch - führten 
dazu, dass es rund 30 Jahre dauern sollte, bis mit dem CC 1852 das erste 
peruanische Zivilgesetzbuch verabschiedet wurde6. 

' Vgl. Valderrama, S. 1. 
2 Revoredo verweist ausführlich die ausländischen Vorbilder der einzelnen Artikel des 

internationalen Privatrechts, s. Revoredo, Motivos VI, S. 895-1038. 
3 S. Samtleben, RabelsZ 49 (1985), 486, 489. 
4 Vgl. Basadre Grohmann, Peru, S. 1. 
5 S. Bacacorzo, Antecedentes, 47, 50. 
6 Zu den Kodifikationsbemühungen bis 1852, s. Basadre Grohmann, Derecho, S. 327-

356. 
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1. Der Código Civil von 1852 

Entsprechend den damaligen Gepflogenheiten wurde das IPR nicht als 
eigenständiges Rechtsgebiet in einem eigenen Buch behandelt. Stattdessen 
fanden sich in den Büchern zu den jeweiligen Materien auch vereinzelt 
Normen, die gewisse Sachverhalte mit Auslandsbezug regelten7. 

a) Einleitungstitel 

Art. IV CC 1852 bestimmte die Geltung der Polizeigesetze und der 
Gesetze über die öffentliche Sicherheit für alle Einwohner von Peru. Nach 
Art. V CC 1852 unterlagen Immobilien stets den peruanischen Gesetzen, 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Eigentümers oder Besitzers. 

b) Personenrecht 

Im ersten Buch über das Personenrecht waren über die dort enthaltenen 
Sektionen verteilt verschiedene Rechtsbereiche aus dem Schuldrecht, dem 
Familienrecht und dem Erbrecht geregelt. 

(1) Schuldrechtliche Bestimmungen 

Nach Art. 36 CC 1852 galt das peruanische Recht für alle von peruani-
schen Einwohnern in Peru eingegangenen Verbindlichkeiten. Im Ausland 
geschlossene Verträge wurden grundsätzlich nach den Gesetzen des Lan-
des behandelt, in denen der Vertrag geschlossen wurde, Art. 40 CC 1852. 
Peruanisches Recht galt jedoch, wenn es solch einen Vertrag verbot oder 
wenn die Parteien seine Geltung vereinbart hatten. 

(2) Familienrechtliche Bestimmungen 

Gemäß Art. 158 CC 1852 war eine im Ausland nach den dortigen Vor-
schriften geschlossene Ehe zivilrechtlich gültig, wenn sie nicht von Perso-
nen geschlossen wurde, die gemäß dem CC 1852 eheunfähig waren. 

Eine wichtige Einschränkung war in Art. 442 CC 1852 geregelt. Danach 
galt für im Ausland geschlossene Ehen eines Peruaners oder einer Peruane-
rin Art. 159 CC 1852. Eine Ehe musste binnen drei Monaten nach der 
Rückkehr nach Peru im Zivilstandsregister des Wohnorts eingetragen wer-
den, andernfalls wurden ihre zivilrechtlichen Wirkungen suspendiert. Nach 
Ablauf der Frist war eine Eintragung jedoch möglich, die gemäß Art. 159 
a.E. CC 1852 die Suspension ex nunc aufhob. Waren beide Gatten Auslän-
der, bestand das Eintragungserfordernis nicht, Art. 442 CC 1852. 

7 Deutsche Übersetzung der internationalprivatrechtlichen Normen des CC 1852 bei 
Makarov / ' , S. 146/47. 
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Grundsätzlich genossen gemäß Art. 430 CC 1852 die im Ausland in ein 
Zivilstandsregister vorgenommenen Eintragungen Glauben8, wenn die dort 
geltenden Förmlichkeiten erfüllt waren. Gleiches galt, wenn sie vor einem 
peruanischen Diplomaten oder Konsularbeamten vorgenommen wurden. 

(3) Erbrechtliche Bestimmungen 

Nach Art. 35 CC 1852 unterlag der in Peru belegene Nachlass eines Aus-
länders dem peruanischen Erbrecht. Art. 679 CC 1852 regelte die Gültig-
keit der von Peruanern im Ausland errichteten Testamente. Nach Abs. 1 
war es möglich, der im Aufenthaltsland vorgeschriebenen Form zu genü-
gen und das Testament vor der danach bestimmten Person zu errichten. 
Möglich war ferner gemäß Abs. 2, vor einem peruanischen Diplomaten 
oder Konsularbeamten entsprechend dem peruanischen Recht zu testieren. 

c) Bewertung 

Der CC 1852 war sehr stark vom französischen Code Civil beeinflusst9. 
Erklären lässt sich die Anlehnung an Frankreich in erster Linie durch 

das Bestreben, eine gegenüber der früheren spanischen Kolonialmacht 
neue Regelung zu schaffen. Zudem war Frankreich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts die einzige europäische Großmacht, die über eine umfas-
sende Kodifikation des Zivilrechts verfügte und bedeutende Verbindungen 
mit Südamerika hatte, ohne aufgrund nennenswerter kolonialer Vergangen-
heit in dieser Region unbeliebt zu sein. 

2. Der Cödigo Civil von 1936 

1936 wurde das zweite peruanische Zivilgesetzbuch verabschiedet10. Im 
Einleitungstitel regelten nunmehr 13 Artikel das IPR. Dazu kamen noch 
kollisionsrechtliche Normen im Erbrecht und im Sachenrecht. 

a) Allgemeiner Teil und Personenrecht 

Nach Art. V CC 1936 richteten sich die Geschäftsfähigkeit, der Personen-
stand und das Familienrecht grundsätzlich nach dem Recht des Wohnsit-
zes, bei Peruanern galt jedoch stets peruanisches Recht. 

„Glauben genießen" laut der Übersetzung von Makarov / ' , S. 147, ist aufgrund der 
traditionell großen Bedeutung der wohlerworbenen Rechte so zu verstehen, dass diese, 
jedenfalls nach ordnungsgemäßer Eintragung in ein ausländisches Zivilstandsregister, 
anerkannt wurden. 

9 S. Garcia Calderón Koechlin, D1P, S. 26. 
10 Deutsche Übersetzung der internationalprivatrechtlichen Normen des CC 1936 bei 

Makarov I2, Peru, S. 1-Peru, S. 6, und Makarov\ S. 180-183. 
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Art. X CC 1936 ließ als Vorbehaltsklausel die ausländischen Gesetze 
keine Anwendung finden, wenn sie der öffentlichen Ordnung und den 
guten Sitten widersprachen. 

Art. IX CC 1936 ließ das Recht des Gründungsstaats über das Bestehen 
und die Rechtsfähigkeit ausländischer juristischer Personen entscheiden. 
Die Geschäftsfähigkeit der ausländischen juristischen Personen durfte 
jedoch keinesfalls umfangreicher als die peruanischer juristischer Personen 
sein. Ferner mussten die ausländischen juristischen Personen gemäß Art. 
1058 CC 1936 in ein peruanisches Register eingetragen sein. 

Art. XVI CC 1936 gewährte Peruanern und Ausländern das Eigentums-
recht und alle bürgerlichen Rechte. Für ausländische Personen standen 
diese Rechte jedoch unter dem Vorbehalt der Verbote und Einschränkun-
gen, die aus Gründen des nationalen Interesses festgesetzt werden konnten. 

Nach Art. XX Satz 1 CC 1936 wurde die Form der Rechtsgeschäfte und 
Urkunden nach dem Günstigkeitsprinzip angeknüpft: Entweder galt das 
Recht des Ortes des Zustandekommens des Rechtsgeschäfts" oder der 
Ausstellung der Urkunde oder das das Rechtsgeschäft oder die Urkunde 
bestimmende Recht. Satz 2 sah alternativ die Errichtung von Urkunden vor 
peruanischen Diplomaten oder Konsularbeamten vor. 

b) Schuldrecht 

Die Regelungen der Art. 36 und 40 CC 1852 fanden sich nunmehr in den 
Art. XIV und VII CC 1936. Weiterhin galt für von Einwohnern Perus in 
Peru geschlossene Verpflichtungen12 peruanisches Recht und bei im Aus-
land eingegangenen Verpflichtungen das Recht des Ortes, an dem die Ver-
pflichtung eingegangen worden war. 

c) Sachenrecht 

Sachenrechtlich wurde in Art. VI CC 1936 die alte Norm des Art. V CC 
1852 zu einer allseitigen Kollisionsnorm weiterentwickelt, die jetzt auch 
im Mobiliarsachenrecht galt: Sachen unterlagen dem Recht des Ortes, an 
welchem sie sich befanden. 

" Vgl. Garcia Calderón Koechlin, DIP, S. 146, der betont, dass trotz der nicht eindeu-
tigen Formulierung auch Rechtsgeschäfte, die nicht "ausgefertigt" werden, von Art. XX 
Satz 1 CC 1936 umfasst waren. 

12 Die Einschränkung in Art. XIV CC 1936 auf "in Peru geschlossene Verpflichtun-
gen" ist offenbar aufgrund eines Redaktionsfehlers in der deutschen Übersetzung bei 
Makarov I2, Peru, S. 4, nicht abgedruckt. Sie findet sich jedoch in der französischen 
Übersetzung auf der vorhergehenden Seite Le Pérou, 3 („Aucun habitant du Pérou ne 
peut se décharger des obligations contractées dans la République."). Bei Makarov3, S. 
182/83, ist dieser Artikel nicht abgedruckt. 
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d) Familienrecht 

Das Familienrecht war im CC 1936 nicht gesondert kodifiziert worden. 
Art. V CC 1936, der nach dem Territorialitätsprinzip alle in Peru Wohnen-
den und Peruaner gleich welchen Wohnsitzes dem peruanischen Recht 
unterwarf, galt jedoch nicht nur im Personenrecht, sondern vor allem im 
Familienrecht. Dadurch war stets peruanisches Recht anwendbar. Im Aus-
land wohnende Peruaner mussten im Ausland vorgenommene statusverän-
dernde Verfahren wie Adoptionen oder Ehescheidungen zur Anerkennung 
in Peru nochmals vor Ort vornehmen. Denn auch die Anerkennung auslän-
discher Entscheidungen war bei Peruanern und in Peru wohnhaften Aus-
ländern in Statusangelegenheiten nach Art. 1158 CPC 1912 nicht zulässig. 

Eine Ausnahme zu dieser vollkommenen Beschränkung der Peruaner 
und der in Peru Wohnhaften auf peruanische Gerichte und peruanisches 
Sachrecht gab es jedoch: Nach Art. 63 und 64 der Zivilstandsregisterver-
ordnung von 1937 mussten im Ausland verheiratete Peruaner ihre Ehe 
zunächst bei der betreffenden peruanischen diplomatischen Vertretung im 
Ausland und anschließend eine weiteres Mal innerhalb der drei der Rück-
kehr nach Peru folgenden Monate im Zivilstandsregister in Peru eintragen 
lassen13. Peruanern war somit möglich, im Ausland eine Ehe zu schließen, 
die aufgrund von Eintragungen in Peru wirksam sein konnte. 

e) Erbrecht 

Ausfuhrlich war dagegen das Erbrecht geregelt. Alle das IPR betreffenden 
Artikel im III. Buch des CC 1936 über das Erbrecht trafen Sonderregelun-
gen zugunsten peruanischer Interessen. So galt bei Erbfällen im Ausland 
grundsätzlich ausländisches Recht. Peruanischen Staatsbürgern und Ein-
wohnern durfte jedoch von dem in Peru befindlichen Vermögen nach Art. 
659 CC 1936 nicht weniger als der ihnen nach peruanischem Recht gebüh-
rende Erbteil gewährt werden. Das gleiche Günstigkeitsprinzip galt gemäß 
Art. 660 CC 1936 für Gläubiger des Verstorbenen mit peruanischer Staats-
angehörigkeit oder mit Wohnsitz in Peru. Art. 661 CC 1936 bestimmte, 
dass in Peru belegenes Vermögen nach peruanischem Gesetz vererbt 
wurde, wenn es nach ausländischem Gesetz dem ausländischen Staat anfal-
len sollte. Nach Art. 774 CC 1936 erhielt die Stadt Lima den (in Peru 
befindlichen und) für erbenlos erklärten Nachlass eines Verstorbenen mit 
Wohnsitz im Ausland. Auch Art. 699 CC 1936 enthielt eine Sonderbe-
handlung peruanischer Interessen: Nach ihm durften Peruaner vor peruani-
schen Diplomaten oder Konsularbeamten im Ausland testieren. 

13 S. Kapitel 2 IV. 4.a) (1) (b) zu den Folgerungen, die die Rechtsprechung aus diesen 
(und inhaltlich ähnlichen nachfolgenden) Bestimmungen bis heute schließt. 
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f ) Die Ermittlung ausländischen Rechts 

Neu im CC 1936 waren die Bestimmungen zur Ermittlung des anwendba-
ren ausländischen Sachrechts. Nach Art. XI CC 1936 war es den Parteien 
gestattet, darüber Beweis vorzulegen. Das Gericht durfte nach Art. XII CC 
1936 die Exekutive ersuchen, bei den Gerichten des betreffenden Staates 
eine Auskunft über Bestehen und Auslegung eines Gesetzes einzuholen. 
Umgekehrt bestimmte Art. XIII CC 1936, dass es allein der Corte 
Suprema, dem obersten Gerichtshof, oblag, Fragen über das peruanische 
Recht, die von ausländischen Gerichten auf diplomatischem Wege gestellt 
wurden, zu beantworten. 

g) Die Regelung der Staatsangehörigkeit 

Schließlich besagte Art. XV CC 1936, dass die Verfassung bestimmt, wie 
die peruanische Staatsangehörigkeit durch Abstammung oder Einbürge-
rung erworben werden konnte. Dies entspricht dem peruanischen Ver-
ständnis, die Staatsangehörigkeit auch als Frage des internationalen Privat-
rechts zu behandeln14. 

h) Bewertung 

Der CC 1936 folgte weitgehend der lateinamerikanischen Tradition des 
Territorialismus. Danach gilt das eigene Sachrecht für Ausländer, die sich 
im Staatsgebiet aufhalten, und für Inländer unabhängig von ihrem Aufent-
haltsort15. Dieses unterentwickelte'6 kollisionsrechtliche System kam damit 
nie zur Anwendung eines ausländischen Rechts. Gleichzeitig akzeptierte es 
die zwangsläufige Folge, dass die Rechtsordnungen der Staaten bezie-
hungslos nebeneinander standen und ein internationaler Entscheidungsein-
klang nicht erreicht wurde17. 

14 S. DDC-Delgado Barreto, S. 41, der sich auf französische und spanische Vorbilder 
beruft. Batiffol/Lagarde I, Nr. 54-209 (S. 87-365) befassen sich ausführlich mit der 
Staatsangehörigkeit und der Rechtsstellung der Ausländer. García Calderón Koechlin, 
DIP, S. 381-463, widmet den gesamten siebten Teil seines Lehrbuchs der Staatsangehö-
rigkeit und der Einbürgerung. 

15 Vgl. Samtleben, RabelsZ 35 (1971), 72-105; insbesondere S. 76 (Beschreibung der 
Territorialität). 

16 So die Formulierung von Samtleben, RabelsZ 35 (1971), 72, 79. 
17 Vgl. Samtleben, RabelsZ 35 (1971), 72, 76. 
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II. Die Entstehungsgeschichte des Código Civil von 1984 

Seit 1965 wurde an der Neufassung des Zivilgesetzbuchs von 1936 gear-
beitet18. In den knapp 20 Jahren bis zur Verabschiedung 1984 entstanden 
nicht weniger als sechs Entwürfe und Vorentwürfe. 

Zunächst erarbeiteten Vega García 9 und León Barandiarán je eigene 
Vorentwürfe20, die eine Reformkommission als Grundlage für ihren Ent-
wurf vom Januar 197421 (nachstehend „der Entwurf 1974") verwendete. 
Großen Einfluss auf diesen hatte ihr Vorsitzender, Osterling Parodi. Die-
ser Entwurf befindet sich in Bezug auf das internationale Privatrecht 
gleichsam auf „halbem Weg" zwischen dem CC 1936 und dem CC 1984. 
Er enthält zwar mit 54 kollisionsrechtlichen Artikeln im Einleitungstitel 
bereits eine wesentlich detailliertere Regelung des IPR. Auch ist der Über-
gang zu allseitigen Kollisionsnormen vollzogen. Der Aufbau ist jedoch 
noch nicht so strukturiert wie im CC. Die Anerkennung ausländischer Ent-
scheidungen wird nicht geregelt, und die spätere Einteilung in drei Titel 
gemäß dem CC ist noch nicht vorgenommen. 

1980 präsentierte Revoredo ihren Entwurf22 (nachstehend „der Entwurf 
1980"). In diesem Entwurf konnten erstmals die Erkenntnisse der beiden 
CIDIP-Konferenzen23 von 1975 in Panama und 1979 in Montevideo verar-

18 Die erste Kommision wurde durch Präsidentialdekret (Decreto Supremo) N° 95 
vom 10. März 1965 geschaffen, vgl. Osterling Parodi, Proyectos I, S. 7. 

19 Anmerkung zu den Namen: In Peru und der spanischsprachigen Welt hat man nicht 
einen, sondern zwei Nachnamen, den apellido paterno (Vatersname) nach dem Vatersna-
men des Vaters und den apellido materno (Muttersname) nach dem Vatersnamen der 
Mutter. Der Vatersname ist dabei insofern von Bedeutung, als dass nur er an die Kinder 
weitergegeben wird. Der Muttersname wird oft gar nicht erwähnt (s. die beiden letzten 
gewählten Präsidenten Perus, die sehr selten Alejandro Toledo Manrique und Alberto 
Fujimori Fujimori genannt werden). Die verheiratete Frau gab früher stets ihren Mutters-
namen auf und stellte ihrem Vatersnamen den Vatersnamen ihres Ehegatten nach und 
verband sie mit einem "de", so zur Zeit ihrer ersten Ehe Delia Revoredo de DeBakey. 
Heutzutage behält die verheiratete Frau in der Regel ihre Nachnamen, so dieselbe (wenn 
auch in zweiter Ehe verheiratete) Delia Revoredo Marsano. Noch schwieriger wird das 
Bild für den ausländischen Beobachter dadurch, dass einige Vaters- und Muttersnamen 
selbst zusammengesetzt sind. Beispiele sind die Vatersnamen des ehemaligen Generalse-
kretärs der Vereinten Nationen, Pérez de Cuéllar, und des in dieser Arbeit zitierten Juris-
ten Garcia Calderón. S. zu den peruanischen Nachnamen auch Samtleben, StAZ 1991, 
314 und ders., Ehe- und Kindschaft, S. 27-29. 

20 S. Osterling Parodi, Proyectos I, S. 10. 
21 Título Preliminar, Proyecto de la Comisión, in: Osterling Parodi, Proyectos I, S. 

59-67, mit Motiven, ebd., S. 68-86. 
22 Propuesta Sustitoria del Proyecto de Título Preliminar in: Osterling Parodi, Proyec-

tos I, S. 87-107, mit Motiven, ebd., S. 108-299. 
23 Conferencias Especializadas Interamericanas Sobre Derecho Internacional Priva-

do (CIDIP), Interamerikanische Spezialkonferenzen über IPR. Zu den ersten fünf CIDIP, 
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beitet werden24. Er behandelt das IPR weiterhin im Einleitungstitel, ist 
jedoch mit 77 Artikeln weit ausfuhrlicher als seine Vorgänger und führt 
den später im Gesetz verwendeten vierteiligen Aufbau - Allgemeiner Teil, 
internationale Zuständigkeit, Anwendbares Recht, Wirksamkeit ausländi-
scher Entscheidungen - ein. 

1981 legte die Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código 
Civil de 193 625 ihren zweiten Entwurf26 (nachstehend „der Entwurf 1981") 
vor. Er besteht aus 77 Artikeln und unterscheidet sich nicht wesentlich von 
dem Entwurf 1980. Das erklärt sich dadurch, dass die maßgeblichen Köpfe 
der Entwürfe von 1974 und 1980 bei Erstellung des Entwurfs 1981 zusam-
mengearbeitet haben27. 

Der Entwurf 1981 wurde vom Parlament 1982 grundsätzlich gebilligt 
und gleichzeitig zur endgültigen Überarbeitung einer vom Justizminister 
ernannten Comisión Revisora, Revisionskommission, die aus je drei Sena-
toren, Abgeordneten und Rechtsanwälten bestand, übergeben28. Zwischen-
zeitlich legte García Calderón Koechlin 1983 seinen informe29, Bericht, 
vor. Er schlägt unter anderem vor, den Titel über die Kollisionsnormen 
dem über die internationale Zuständigkeit der peruanischen Gerichte 
voranzustellen30. Im Februar 1984 legte die Revisionskommission ihren 
Entwurf31 vor (nachstehend „der Entwurf 1984"). Erstmals wurde das IPR 
nicht mehr als Teil des Einleitungstitels, sondern als eigenständiges 10. 
Buch des Zivilgesetzbuches geregelt32. In der peruanischen Öffentlichkeit 
entbrannte eine ausgedehnte Debatte33. Diese führte dazu, dass das wenige 

s. Lamm, Die Interamerikanischen Spezialkonferenzen für Internationales Privatrecht. Zu 
den beiden ersten Konferenzen, s. Samtleben, RabelsZ 44 (1980), 257-320. 

24 S. T'ovar Gil, S. 16. 
25 Mit der Untersuchung und Änderung des Zivilgesetzbuchs von 1936 beauftragte 

Kommission. 
26 Proyecto del Código Civil, veröffentlicht im Amtsblatt El Peruano, beginnend am 

1. Oktober 1981, S. 4. Die das IPR betreffenden Normen des zweiten Titels des Einlei-
tungsteils, die Art. VIII bis LXXXIV, sind in der Ausgabe vom 2. Oktober, S. 4, abge-
druckt. 

27 Nämlich vor allem José León Barandiarán, Felipe Osterling Parodi und Delia 
Revoredo, vgl. Einleitung zum Entwurf 1981, Amtsblatt El Peruano vom 1. Oktober 
1981, S. 4. 

28 Vgl. Tovar Gil, S. 17; s. auch Samtleben, RabelsZ 47 (1983), 174. 
29 Informe a la Comisión Revisora del Proyecto del Código Civil, Foro 1983 Nr. 1, 85-

95. 
30 S. García Calderón Koechlin, Foro 1983 Nr. 1, 85, 88. 
31 Proyecto de Código Civil, veröffentlicht im Amtsblatt El Peruano vom 16. bis 21. 

Februar 1984, gesondert paginiert, beginnend nach S. 23188. 
32 Vgl. Tovar Gil, S. 17. 
33 Diese ging über die reine Fachwelt hinaus und wurde in den Meinungsseiten der 

einflussreichsten peruanischen Tageszeitung, El Comercio, geführt, s. Tovar Gil, S. 17. 
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Monate später im Juli 1984 veröffentlichte 10. Buch des CC gegenüber 
dem Entwurf 1984 einige bedeutsame Änderungen aufweist. Kopf der 
Revisionskommission war MacLean Ugarteche. Leider sind die Arbeiten 
der Revisionskommission nicht veröffentlicht. So sind weder die Motive 
noch die Beratungen noch eine Begründung zugänglich34. Die Änderungen 
haben, wird kritisiert, zu erheblichen Lücken gefuhrt35. 

Mit Legislativdekret N° 295 vom 24. Juli 19 8 436 wurde der CC erlassen 
und bestimmt, dass er am 14. November 1984 in Kraft trete. Veröffentlicht 
ist die Originalfassung in einer separaten Ausgabe des Amtsblatts El Peru-

37 

ano . 
Diese Entwürfe - und damit auch das Gesetz - wurden von zahlreichen 

Kodifikationen und Entwürfen beeinflusst38. An herausragender Stelle zu 
nennen sind der Entwurf des venezolanischen Normengesetzes von 1965, 
das portugiesische Zivilgesetzbuch von 1967, der Entwurf des brasiliani-
schen Rechtsnormenanwendungsgesetzes von 1971 und der sehr einfluss-
reiche Entwurf des schweizerischen IPR-Gesetzes von 197839. 
Mit Ausnahme kleinerer partieller Reformen, insbesondere im Scheidungs-
recht, hat der CC seine ursprüngliche Fassung behalten. Es gibt schon seit 
längerem eine Reformkommission zur Überarbeitung40. Von ihr sind aber 
keine größeren Veränderungsvorschläge in absehbarer Zeit zu erwarten41. 

III. Staatsverträge 

Kein Land der Welt hat eine so lange Tradition von Staatsverträgen und 
internationalen Konferenzen zum IPR wie Peru. Gleichwohl ist die prakti-
sche Bedeutung der Staatsverträge insbesondere in der Rechtsprechung 

34 So die Auskunft des Professors Delgado Barreto der katholischen Universität in ei-
nem Gespräch mit dem Verfasser dieser Arbeit am 3. Dezember 2002. 

35 S. Revoredo, Motivos VI, S. 885/86; Tovar Gil, S. 18. 
36 S. Amtsblatt El Peruano vom 25. Juli 1984, S. 27333. 
37 Die Suche nach der Originalfassung des CC gleicht der nach einer Nadel im Heu-

haufen. Dem Verfasser dieser Arbeit gelang es selbst mit Hilfe des Bibliothekspersonals 
der katholischen Universität zunächst nicht, die Separatausgabe von El Peruano mit dem 
amtlichen Text zu finden. Später stieß er durch einen Zufall auf sie. 

38 Revoredo, Motivos II, S. 753-822, und dies., Motivos VI, S. 871-1038, nennt für je-
den Artikel des Gesetzes die jeweiligen Vorbilder. 

39 Abgedruckt in RabelsZ 42 (1978), 716-756. 
40 Vgl. Vidal Ramirez, Temas 1 (1995), 7, 7. 
41 Vgl. Vidal Ramirez, Temas 1 (1995), 7, 8, und so auch Prof. Delgado Barreto von 

der katholischen Universität in einem Gespräch mit dem Verfasser dieser Arbeit am 18. 
Februar 2003. 
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